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0 Zusammenfassung 

1. Der fortschreitende Biodiversitätsverlust er-

fordert dringend wirksame Maßnahmen für einen 

besseren Naturschutz. Der Naturschutz in Deutschland 

und Europa ist jedoch eklatant unterfinanziert. Maß-

nahmen werden auf europäischer Ebene im Wesent-

lichen aus verschiedenen EU-Fonds aus den Bereichen 

der Landwirtschaft, Wirtschaft und Fischerei sowie 

dem LIFE-Programm finanziert. Dieser integrierte An-

satz bezüglich der EU-Fonds hat sich als nicht wirksam 

erwiesen. Eine Neugestaltung der europäischen Natur-

schutzfinanzierung ist deshalb erforderlich, um die von 

der EU und Deutschland gesetzten Naturschutzziele zu 

erreichen. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen 

(SRU) und der Wissenschaftliche Beirat für Wald-

politik (WBW) sprechen sich dafür aus, einen unab-

hängigen, eigenständigen Naturschutzfonds auf euro-

päischer Ebene zu schaffen, der alle naturschutz-

bezogenen Fördermaßnahmen bündelt. Ist dieser Weg 

politisch in der EU nicht durchsetzbar, so muss der 

Naturschutz mindestens über die Weiterentwicklung 

der 2. Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik gestärkt 

werden. Langfristig sollten öffentliche Gelder nur noch 

für die Bereitstellung, den Schutz und die Pflege öffent-

licher Güter eingesetzt werden. SRU und WBW ermu-

tigen die Bundesregierung ausdrücklich, hier ihre Vor-

reiterrolle in der EU weiter auszubauen und sich bei der 

Europäischen Kommission und den anderen Mitglied-

staaten für ein eigenes Naturschutzfinanzierungs-

instrument einzusetzen. 

1 Notwendigkeit einer Stärkung des 

Naturschutzes 

2. Der weltweite Verlust von Biodiversität ist 

dramatisch (BUTCHART et al. 2010; NEWBOLD 

et al. 2016). Der Landnutzungswandel, eine nicht nach-

haltige Landwirtschaft, die Zunahme der Siedlungs- 

und Verkehrsfläche sowie Schadstoffeinträge tragen zu 

einem inakzeptablen Rückgang von Arten und Lebens-

räumen bei. Seit der Mitte des letzten Jahrhunderts wer-

den Ökosysteme durch den Menschen so massiv verän-

dert, dass damit ein weitgehend irreversibler Verlust 

der Biodiversität einhergeht. Als weiterer Treiber für 

diesen Schwund kommt in zunehmendem Maße der 

Klimawandel hinzu (EEA 2015; MAXWELL et al. 

2016). Regional unterschiedlich stark ausgeprägt, kann 

so die derzeitige Aussterberate den natürlichen Arten-

verlust um das bis zu Tausendfache übersteigen (MA 

2005). Durch die Schädigung der Ökosysteme und ihrer 

Funktionen sind die planetaren Belastungsgrenzen im 

Bereich des Biodiversitätsverlustes bereits weit über-

schritten (ROCKSTRÖM et al. 2009). 

3. Der Mensch ist auf eine intakte Natur ange-

wiesen. Diese stellt Ökosystemleistungen – wie frucht-

bare Böden, Nahrung, sauberes Wasser und Luft – 

bereit, reguliert das Klima und bietet den Menschen 

Erholung (MA 2005). Die gegenwärtigen und zukünf-

tigen Lebensgrundlagen der Menschheit sind damit di-

rekt von einem guten Zustand terrestrischer und mari-

ner Ökosysteme abhängig (ROCKSTRÖM und KLUM 

2016; CARDINALE et al. 2012). Der Schutz der Natur 

ist dabei sowohl aus ökologischer, sozialer und ökono-

mischer Sicht als auch um ihrer selbst willen geboten 

(BMU 2007; NIEKISCH 2016; SRU 2016b, Tz. 337–

340). Eine ökologische Notwendigkeit für den Schutz 

ergibt sich unter anderem daraus, dass eine große Viel-

falt an Genen, Arten und Lebensräumen der Natur 

ermöglicht, sich besser an Veränderungen der Lebens-

bedingungen, wie beispielsweise den Klimawandel, 

anzupassen (BMU 2007). Zugleich muss berücksichtigt 

werden, dass nicht nur viele Arten und deren Wechsel-

wirkungen, sondern auch viele Zusammenhänge inner-

halb von Ökosystemen noch unbekannt sind und 

Veränderungen dementsprechend unvorhersehbare 

Folgen haben können. Aus einer sozialen Perspektive 

ist Naturschutz aus Gründen der internationalen Ge-

rechtigkeit, der Lastenteilung, dem intrinsischen Wert 

der Natur und als Auftrag, den nachfolgenden Genera-

tionen eine gesunde Lebensgrundlage zu hinterlassen, 

unerlässlich (BMU 2007; NIEKISCH 2016; SRU 

2016b, Tz. 337–340). Natürliche funktionsfähige Öko-

systeme besitzen außerdem einen ökonomischen Wert, 

der sich außer aus bereitstellenden Leistungen (z. B. 

Holz oder Lebensmittel) vor allem aus Regulierungs-

leistungen (u. a. Wasserreinigung, Klimaregulierung) 

ergibt. COSTANZA et al. (2014) zufolge liegt der 

monetäre Wert von Ökosystemleistungen weltweit bei 

125 bis 145 Billionen US-Dollar pro Jahr. Der finanzi-

elle Verlust, der durch die Zerstörung von Ökosyste-

men aufgrund von Landnutzungswandel entsteht, wird 

auf jährlich etwa 4,3 bis 20,2 Billionen US-Dollar 

geschätzt. Ökonomische Bewertungen fokussieren sich 

dabei meist auf einzelne Ökosystemleistungen und er-

fassen nicht das gesamte Spektrum. Sie sind somit eher 

geeignet Veränderungen nach Eingriffen in Ökosys-

teme abzubilden als deren Gesamtwert (TEEB 2010). 

4. Nicht nur auf globaler Ebene, sondern auch in 

Europa ist der Zustand der Biodiversität besorgnis-

erregend und wird als große Herausforderung für die 

Europäische Union gesehen (Europäischer Rechnungs-

hof 2017). 60 % der durch die Fauna-Flora-Habitat-

Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) geschützten 

Tier- und Pflanzenarten weisen einen ungünstigen Er-

haltungszustand auf. Dies betrifft auch 77 % der Le-

bensräume, von denen die Hälfte von weiterer 

Verschlechterung betroffen ist. Dies gilt insbesondere 

für Grünland, Moore und Sümpfe (EEA 2015). 

„Ungünstig“ wird dabei in unzulänglich oder schlecht 

unterteilt. Dies ist abhängig davon, ob Änderungen des 

Managements zu einer Besserung der Situation führen 

würden oder ob eine akute Gefahr besteht, dass eine Art 

oder ein Habitat zumindest regional ausstirbt bzw. zer-

stört wird. Verantwortlich sind auch in Europa in erster 

Linie menschliche Eingriffe in natürliche Systeme, wie 

beispielsweise Veränderungen des Wasserhaushalts 

oder des Biotopverbunds, wodurch es unter anderem zu 

einer Fragmentierung von Habitaten kommt und Korri-

dore für Wanderungen von Arten unterbrochen werden. 

Die Landwirtschaft ist dabei der Hauptverursacher 
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(Europäische Kommission 2015; BfN 2015; 

GOSSNER et al. 2016). Zum einen beeinträchtigt die 

Intensivierung von Bewirtschaftungsformen den Zu-

stand der Biodiversität und die Funktionsweise vieler 

Ökosysteme, beispielsweise durch den hohen Einsatz 

von Pflanzenschutz- und Düngemitteln. Zum anderen 

werden besonders wertvolle extensive Bewirtschaf-

tungsformen, die sich positiv auf die Biodiversität aus-

wirken, aufgegeben (EEA 2015). 

5. Ein „weiter wie bisher“ würde zu einer weite-

ren Degradation elementarer Ökosystemleistungen füh-

ren (MA 2005). Mit Blick auf den schlechten Zustand 

von Lebensräumen, den fortschreitenden Biodiversi-

tätsverlust und die direkte Abhängigkeit des Menschen 

von einer intakten Natur sind schnelles Handeln und 

wirksame Maßnahmen daher dringend erforderlich 

(BMU 2007; EEA 2016; TITTENSOR et al. 2014; 

BUTCHART et al. 2010). Auf internationaler und eu-

ropäischer Ebene bestehen verschiedene rechtliche 

Verpflichtungen und Strategien zum Schutz der Bio-

diversität, die national umgesetzt werden müssen. Zu 

nennen sind insbesondere das Übereinkommen über die 

biologische Vielfalt (Convention on Biological Diver-

sity – CBD), die Biodiversitätsstrategie der EU 

(Europäische Kommission 2011b), die Bonner Kon-

vention (Übereinkommen zur Erhaltung wandernder 

Tierarten) und die Berner Konvention (Übereinkom-

men über die Erhaltung der europäischen wildlebenden 

Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebens-

räume). Dazu kommen die zentralen Richtlinien des 

EU-Naturschutzes sowie nationale Strategien, wie die 

zur biologischen Vielfalt (BMU 2007). Auch die 2015 

von der internationalen Staatengemeinschaft beschlos-

sene Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zielt 

darauf ab, den Biodiversitätsverlust bis 2030 zu stop-

pen (vgl. SRU 2016a). Die EU hat sich diesbezüglich 

in ihrer Biodiversitätsstrategie mit dem Zieljahr 2020 

einen noch ambitionierteren Zeithorizont gesetzt 

(Europäische Kommission 2011b). 

6. Das derzeit wirksamste europäische Natur-

schutzinstrument zur Umsetzung der Verpflichtungen 

aus der CBD und der Berner Konvention ist das Schutz-

gebietsnetzwerk Natura 2000. Mit über 27.000 Schutz-

gebieten auf nahezu einem Fünftel der Fläche der EU 

ist es global das größte Netzwerk dieser Art (EEA 

2015). Natura 2000 fasst die nach den EU-Naturschutz-

richtlinien FFH-Richtlinie und Vogelschutzrichtlinie 

2009/147/EG für den Erhalt spezifischer Arten und Le-

bensraumtypen ausgewiesenen Schutzgebiete zusam-

men. Die Ziele des Naturschutzes auf europäischer 

Ebene sind dabei in erster Linie in diesen EU-Natur-

schutzrichtlinien sowie der EU-Biodiversitätsstrategie 

verankert. Die europäischen Schutzmaßnahmen bezie-

hen sich vor allem auf die Erhaltung der natürlichen Le-

bensräume und der wild lebenden Tiere und Pflanzen. 

Jedoch können Schutzgebiete die flächendeckende 

Beeinträchtigung der Biodiversität nicht alleine kom-

pensieren, sodass der Biodiversitätsverlust weiter 

voranschreitet. Zudem ist Natura 2000 kein statisches 

Konzept. Neben der Erhaltung und Schaffung von 

Lebensräumen ist die Vernetzung der Gebiete wichtig, 

da sie Korridore für wandernde Arten schafft und den 

genetischen Austausch zwischen Populationen ermög-

licht. So können Arten ihr Verbreitungsgebiet ver-

lagern und sich damit an die sich ändernden Klima-

bedingungen anpassen. Um dies zu unterstützen und 

um die geschützten Arten und Lebensräume inner- und 

außerhalb der Schutzgebiete in einem günstigen Erhal-

tungszustand zu erhalten bzw. in diesen zu versetzen, 

muss eine deutliche Verbesserung in der Umsetzung 

der EU-Naturschutzrichtlinien sowie der weiteren Stra-

tegien und Ziele zum Biodiversitätsschutz auf europäi-

scher, nationaler und regionaler Ebene erreicht werden 

(z. B. BMUB 2015a; BfN 2014; Europäische 

Kommission 2016a). Generell ist eine Stärkung der ge-

samten Struktur des Biodiversitätsschutzes mitsamt 

einer verbesserten Umsetzung von Maßnahmen not-

wendig. Diese Notwendigkeit äußert sich beispiels-

weise in den Umsetzungsdefiziten in Deutschland, auf-

grund derer die Europäische Kommission im Februar 

2015 ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet hat. 

Sie kritisiert die Defizite bei der rechtlichen Sicherung 

der FFH-Gebiete und der Festlegung der Erhaltungs-

maßnahmen. 

7. Der Naturschutz ist derzeit in der EU eklatant 

unterfinanziert, wie von verschiedenen politischen Gre-

mien und gesellschaftlichen Kreisen, darunter den 

Naturschutzverbänden, moniert wird (PECHAN 2016; 

Europäische Kommission 2016a; NABU 2015). Zu-

gleich steigen die Kosten eines Naturschutzansatzes, 

der auf ökonomische Anreize für die Land- und Forst-

wirtschaft setzt: Landnutzende, die an Agrarumwelt-

programmen oder Vertragsnaturschutzmaßnahmen 

teilnehmen, haben in der Tendenz Ertragseinbußen zu 

verzeichnen. Diese wirken sich dann besonders ein-

kommensmindernd aus, wenn die Prämien niedriger 

sind als die erzielbaren Markterlöse. Allerdings bietet 

der Naturschutz eine gewisse Unabhängigkeit von 

Marktschwankungen und kann – entsprechende Prä-

miengestaltung vorausgesetzt – erlösstabilisierend wir-

ken. Auch die Pacht- und Grundstückspreisentwick-

lung, die wiederum von ökonomisch attraktiveren Ver-

wertungsmöglichkeiten beeinflusst wird, hemmt die 

Nachfrage nach Agrarumwelt- und Vertragsnatur-

schutzmaßnahmen. Steigende Pacht- und Grundstücks-

preise erhöhen tendenziell den Finanzbedarf für den 

Naturschutz. Den erforderlichen Investitionen stehen 

aber bedeutende gesellschaftliche Werte gegenüber. 

Wie eine Studie der Europäischen Kommission zu den 

ökonomischen Nutzen von Natura 2000-Gebieten 

zeigt, stellen diese in erheblichem Umfang Ökosystem-

leistungen bereit (Europäische Kommission 2013). 

Allein die in diesen Gebieten generierten Leistungen 

werden in der Studie auf einen Wert von etwa 200 bis 

300 Mrd. Euro pro Jahr beziffert. 

Gegenwärtig diskutieren verschiedene Akteure aus 

Politik, Verbänden und der Wissenschaft, wie die 

Naturschutzfinanzierung auf europäischer Ebene ver-

bessert werden kann. Ziel muss es sein, die Biodiver-

sität effektiv und kosteneffizient zu schützen. Mit der 

vorliegenden Stellungnahme leisten der Sachverstän-
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digenrat für Umweltfragen (SRU) und der Wissen-

schaftliche Beirat für Waldpolitik (WBW) einen Bei-

trag zu dieser Diskussion. 

2 Finanzierungsbedarf im 

Naturschutz 

8. Um die gesetzten Ziele für den Schutz der 

Natur in Europa zu erreichen, ist eine Finanzierung von 

laufenden und einmaligen (i. d. R. investiven) Maßnah-

men unter anderem in den Bereichen Vertragsnatur-

schutz, Artenschutz, Ausgleichszahlungen, Landkauf, 

Biotoppflege (Management) und Renaturierung not-

wendig. Hinzu kommen Kosten für Planung, Monito-

ring, Öffentlichkeitsarbeit und Personal. Aktuell gibt es 

keine verlässlichen Informationen, mit welchen Ge-

samtkosten die Umsetzung der europäischen Natur-

schutzziele verbunden ist. Lediglich bezüglich der Aus-

gaben für die Umsetzung der EU-Naturschutzricht-

linien (FFH- und Vogelschutzrichtlinie) liegen erste 

Schätzungen vor. Im Jahr 2011 wurde davon ausgegan-

gen, dass für die EU-27 (ohne Kroatien) Investitionen 

in Höhe von 5,8 Mrd. Euro pro Jahr erforderlich waren 

(Europäische Kommission 2011a). Diese Summe ist 

nicht aktualisiert worden und angesichts der gegen-

wärtigen Rahmenbedingungen eher als zu gering ein-

zustufen. 

Für die Maßnahmen zur Umsetzung des Natura 2000-

Netzwerkes stellen die prioritären Aktionsrahmen 

(PAF) nach Art. 8 FFH-Richtlinie das zentrale Pla-

nungsinstrument dar. In ihnen werden die vorrangigen 

Ziele und Maßnahmen festgelegt, anhand derer sich 

auch der Finanzierungsbedarf abschätzen lassen sollte. 

Allerdings fehlen derzeit häufig vollständige Kosten-

schätzungen in den Bewirtschaftungsplänen der Ge-

biete, sodass der Bedarf nicht komplett erfasst wird 

(Europäischer Rechnungshof 2017). 

Finanzierungsbedar f  auf  EU -Ebene  

9. Im Rahmen des „Regulatory Fitness and Per-

formance Programme“ (REFIT) zur Gewährleistung 

der Effizienz und Leistungsfähigkeit der Rechtsetzung 

hat die Europäische Kommission die Naturschutzricht-

linien einem sogenannten Fitness-Check unterzogen, 

um sie hinsichtlich ihrer Effektivität, Effizienz, Rele-

vanz, Kohärenz und ihres EU-Mehrwerts zu über-

prüfen. Das Ergebnis war, dass die beiden Richtlinien 

wirksam, effizient und zweckmäßig sind, bei ihrer Um-

setzung aber Defizite bestehen. Dazu zählen vor allem 

die unzureichende Finanzierung und die mangelhafte 

Berücksichtigung von Biodiversitätsbelangen in ande-

ren Politiksektoren – insbesondere in der Agrarpolitik 

(Europäische Kommission 2016a; KETTUNEN et al. 

2017). So haben zum Beispiel die deutsche Bioenergie-

politik und die damit einhergehenden stark gestiegenen 

Bodenpreise der letzten Jahre den Handlungsbedarf für 

den Naturschutz erhöht und gleichzeitig seinen Hand-

lungsspielraum eingeschränkt (Tz. 20). Aufgrund die-

ser Defizite hat die Europäische Kommission für das 

zweite Quartal 2017 einen Aktionsplan angekündigt, 

mit dessen Hilfe die Naturschutzrichtlinien besser um-

gesetzt werden sollen. Durch das Natura 2000-Netz-

werk konnten Naturschutzmaßnahmen zwar insgesamt 

besser finanziert werden, dennoch kommt der Europäi-

sche Rechnungshof zu dem Schluss, dass die Bereit-

stellung von EU-Mitteln zur Unterstützung der Verwal-

tung des Netzwerks bislang nicht zufriedenstellend war 

(Europäischer Rechnungshof 2017). 

Das Europäische Parlament äußerte sich 2016 in seiner 

Halbzeitbewertung zur Umsetzung der EU-Biodiversi-

tätsstrategie besorgt über Informationsdefizite hinsicht-

lich des Finanzumfangs und -bedarfs in den Mitglied-

staaten. Es forderte die Europäische Kommission und 

die Mitgliedstaaten deshalb auf, diese Wissenslücke 

unverzüglich zu schließen (Europäisches Parlament 

2016). Auch sind kaum Zahlen darüber verfügbar, wie 

Maßnahmen finanziert werden, die dazu dienen, die 

Richtlinien außerhalb der Natura 2000-Gebiete umzu-

setzen, wie Artenschutz- oder Kohärenzmaßnahmen. 

Finanzierungsbedar f  in Deutschland  

10. Die Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Natur-

schutz, Landschaftspflege und Erholung (LANA) hat 

vor kurzem den Finanzierungsbedarf zur Umsetzung 

der EU-Naturschutzrichtlinien in Deutschland abge-

schätzt (PECHAN 2016). Sie geht davon aus, dass un-

ter den derzeitigen Rahmenbedingungen in Deutsch-

land mindestens 1,4 Mrd. Euro jährlich benötigt 

werden, was etwa 17 Euro pro Einwohner und Jahr ent-

spricht. Dieser Betrag umfasst die Finanzierung laufen-

der und einmaliger Maßnahmen im terrestrischen 

Bereich. Der marine Bereich sowie Maßnahmen, die 

über die Umsetzung der FFH- und Vogelschutzricht-

linie hinausgehen, wurden hierbei jedoch nicht berück-

sichtigt. Ältere Schätzungen des Finanzierungsbedarfs 

zur Umsetzung von Natura 2000 in Deutschland sowie 

zur Erreichung der Ziele der nationalen Biodiversitäts-

strategie belaufen sich auf 1,1 bis 3,26 Mrd. Euro jähr-

lich (HAMPICKE et al. 1991; WÜSTEMANN et al. 

2014; HAMPICKE 2014). Aufgrund unterschiedlicher 

Annahmen hinsichtlich der Rahmenbedingungen und 

Ziele sind diese Kostenschätzungen allerdings nicht di-

rekt miteinander vergleichbar. 

3 Bisherige Finanzierung des 

Naturschutzes 

11. Im sogenannten „mehrjährigen Finanz-

rahmen“ der EU wird nach Art. 312 des Vertrages über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) die 

Höhe der Einnahmen und Ausgaben für mindestens 

fünf Jahre (derzeit sieben) verbindlich festgelegt. Ein 

erheblicher – wenn auch rückläufiger – Anteil der EU-

Mittel fließt in die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP), 

deren Förderleitlinien in der Regel ebenfalls alle sieben 

Jahre beschlossen werden. Die GAP beruht auf zwei 

Säulen, deren finanzielle Ausstattungen unterschied-

lichen Zielsetzungen unterliegen. Von 2014 bis 2020 

sind 312,7 Mrd. Euro (29 % des gesamten EU-Haus-

halts) im Rahmen der 1. Säule für marktbezogene Aus-

gaben und Direktbeihilfen an Landwirte vorgesehen. 
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Hierunter fallen unter anderem die Basisprämie und 

eine Prämie für die Erbringung von Umweltleistungen, 

das sogenannte Greening (s. Tz. 32). Die 2. Säule sub-

ventioniert mit gegenwärtig 95,6 Mrd. Euro, die 9 % 

des gesamten EU-Haushalts entsprechen, die Entwick-

lung des ländlichen Raums, darunter auch Agrar-

umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen (Kap. 3.1). Die 

EU-Mittel werden hierbei durch nationale Mittel von 

Bund, Ländern und Kommunen kofinanziert. Die Mit-

gliedstaaten haben zudem die Möglichkeit, bis zu 15 % 

der Gelder von der 1. in die 2. Säule umzuschichten. 

Deutschland verschiebt derzeit lediglich 4,5 %. Der 

Bundesrat hat sich am 10. März 2017 dafür ausge-

sprochen diesen Anteil auf 6 % zu erhöhen (Bundesrat 

2017). 

Die EU ist nach Art. 8 der FFH-Richtlinie verpflichtet, 

sich an der Finanzierung des Natura 2000-Netzes zu 

beteiligen. Schätzungen gehen allerdings davon aus, 

dass derzeit höchstens 20 % der Kosten von Na-

tura 2000 durch den EU-Haushalt gedeckt werden 

(Europäische Kommission 2011a; KETTUNEN et al. 

2011). Allerdings ist auch diese Schätzung nicht durch 

neue Erhebungen aktualisiert worden. Die zuzüglichen 

nationalen Finanzmittel sind unzureichend, um die ver-

bleibende Lücke zu schließen (KETTUNEN et al. 

2017). 

Seit 2007 werden Natura 2000 und weitere Natur-

schutzmaßnahmen neben der Förderung durch das 

LIFE-Programm (L’Instrument Financier pour L’En-

vironnement) mittels eines integrierten Ansatzes aus 

verschiedenen EU-Fonds aus den Bereichen Landwirt-

schaft, Wirtschaft, Fischerei/Meere und Soziales (letz-

teres nur bis 2013) gefördert. Hierfür stehen die euro-

päischen Struktur- und Investitionsfonds zur Ver-

fügung: Europäischer Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), Europä-

ischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), Euro-

päischer Meeres- und Fischereifonds (EMFF), Europä-

ischer Sozialfonds (ESF) sowie der Kohäsionsfonds 

(KF) (Europäische Kommission 2016c). Im Förderzeit-

raum 2007 bis 2013 stammten mehr als 90 % der EU-

Finanzmittel für Natura 2000 aus dem ELER, dem 

EFRE und dem LIFE-Programm (Europäischer 

Rechnungshof 2017). Die Fördermöglichkeiten für den 

Naturschutz im Europäischen Meeres- und Fische-

reifonds (EMFF) wurden für die aktuelle Förderperiode 

erweitert (Europäische Kommission 2016c). Aufgrund 

des geringen Umfangs dieses Strukturfonds von durch-

schnittlich 31,4 Mio. Euro pro Jahr in Deutschland hat 

er jedoch nur eine geringe Bedeutung für den Natur-

schutz. 

Die EU setzt die Rahmenbedingungen für die 5 bis 10 

Jahre umfassende Förderperiode. Die Ausgestaltung 

der Prioritäten der EU-Fonds erfolgt durch die Mit-

gliedstaaten bzw. die Regionen. In Deutschland setzen 

die Bundesländer die Fonds im Rahmen von Program-

men um. Die Programme sind nicht originär auf Natur-

schutz ausgerichtet, sondern verfolgen primär andere, 

teilweise nicht kohärente politische Ziele wie die För-

derung von Infrastrukturmaßnahmen auf der einen und 

den Schutz von Flächen auf der anderen Seite. Mit Aus-

nahme des LIFE-Programms gibt es keinen zweck-

gebundenen Budgetanteil in den einzelnen Fonds für 

den Naturschutz (sog. earmarking). 

3.1 Europäischer Landwirtschaftsfonds 

für die Entwicklung des ländlichen 

Raums (ELER) 

12. Der ELER als 2. Säule der GAP stellt gegen-

wärtig das zentrale Instrument zur Naturschutzfinan-

zierung auf europäischer Ebene dar (Europäische 

Kommission 2016a; 2016c; BMUB und BfN 2013). 

Mit ihm werden neben anderen Zielen der Landwirt-

schaft auch maßnahmenbezogene, flächenbezogene 

und investive Naturschutzmaßnahmen gefördert 

(FREESE 2012). Für den Zeitraum von 2014 bis 2020 

verfolgt die ELER-Förderung sechs prioritäre Ziele. 

Zudem müssen alle Prioritäten den übergreifenden 

Zielsetzungen Innovation, Umweltschutz, Eindäm-

mung des Klimawandels und Anpassung an seine Aus-

wirkungen Rechnung tragen (Art. 5 Verordnung (EU) 

Nr. 1305/2013). Aus Sicht des Umwelt- und Natur-

schutzes ist hiervon in erster Linie der Schwerpunkt 

relevant, der die Wiederherstellung, Erhaltung und 

Verbesserung von Ökosystemen berücksichtigt, die 

von der Land- und Forstwirtschaft abhängig sind. Zu-

dem ist die Förderung der Ressourceneffizienz und 

Unterstützung des Agrar-, Ernährungs- und Forst-

sektors beim Übergang zu einer kohlenstoffarmen und 

klimaresistenten Wirtschaft von besonderer Bedeu-

tung. Auch in Deutschland ist der ELER das wichtigste 

Finanzierungsinstrument des Naturschutzes. Im Zeit-

raum 2014 bis 2020 stehen hier im Durchschnitt jähr-

lich etwa 1,35 Mrd. Euro für alle ELER-Maßnahmen 

zur Verfügung (BMEL 2015). Nur ein kleiner Teil wird 

hiervon dem Naturschutz zuteil, der zudem wegen der 

Codierung nicht unmittelbar als solcher identifizierbar 

ist. 

3.2 Europäischer Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) 

13. Der EFRE unterstützt als ein weiterer Struk-

turfonds der EU die wirtschaftliche Entwicklung von 

Regionen, zum Beispiel durch die Förderung von 

Infrastrukturprojekten oder mittelständischen Unter-

nehmen. Einige Mitgliedstaaten nutzen den Fonds auch 

zur Förderung von Naturschutz- und Biodiversitäts-

belangen. Damit werden innerhalb des EFRE zum Teil 

konfligierende Ziele verfolgt. In Deutschland ist seine 

Bedeutung für den Naturschutz gering. So wurden zwi-

schen 2007 und 2010 nur 0,2 % der EFRE-Gelder für 

die Förderung der Biodiversität ausgegeben 

(Europäischer Rechnungshof 2014). In der jetzigen 

Periode verlangt der EFRE eine „thematische Konzen-

tration“, die im Ergebnis auch dazu geführt hat, dass 

Naturschutz in Deutschland nur in geringem Umfang 

aus diesem Fonds gefördert wird (Europäischer 

Rechnungshof 2017). 
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3.3 LIFE-Programm 

14. Das LIFE-Programm ist das einzige europä-

ische Instrument mit einem festen Budgetanteil für den 

Naturschutz. Jährlich stehen hier EU-weit durchschnitt-

lich 500 Mio. Euro zur Verfügung, von denen durch-

schnittlich 153 Mio. Euro für Naturschutz und Bio-

diversität vorgesehen sind. Im Gegensatz zu den Struk-

tur- und Investitionsfonds erfolgt die Auswahl und 

Förderung direkt durch die EU und auf der Basis von 

konkreten Projekten in den Bereichen Umwelt-, Natur- 

und Klimaschutz. Leuchtturmprojekte im Schwer-

punktbereich „Natur und Biodiversität“ des Teil-

programms „Umwelt“ können mit bis zu 75 % kofinan-

ziert werden (Europäische Kommission 2015). Ins-

gesamt leistet LIFE einen wichtigen und erfolgreichen 

Beitrag für den Naturschutz. Es macht allerdings nur 

etwa 0,3 % des gesamten EU-Haushalts aus. Deshalb 

und weil nur einzelne Projekte finanziert werden, 

erzielt das Programm keine relevante Wirkung in der 

Fläche. 

Darüber hinaus wird im Zeitraum 2014 bis 2017 aus 

Mitteln des LIFE-Programms und der Europäischen In-

vestitionsbank eine Fazilität für Naturkapital (Natural 

Capital Financing Facility – NCFF) bereitgestellt. Sie 

bietet für etwa neun bis zwölf Projekte mit Standort in 

der EU-28 in einer Größenordnung von 5 bis 15 Mio. 

Euro die Möglichkeit der direkten Finanzierung oder 

der Inanspruchnahme von Darlehen über zwischen-

geschaltete Institute (Europäische Investitionsbank 

2017). Gefördert werden Vorhaben in den folgenden 

vier Bereichen: Grüne Infrastruktur, Zahlungen für 

Ökosystemleistungen, Ausgleich für Biodiversitäts-

schäden bzw. über gesetzliche Anforderungen hinaus-

gehende Kompensationsmaßnahmen sowie Unterneh-

men, die Biodiversität und Anpassung an den Klima-

wandel fördern. Zwar tragen diese Projekte auch zum 

Erreichen der Ziele von LIFE bei, die NCFF ist jedoch 

kein Teil von LIFE.  

 

Tabelle  1  

Weitere öffentl iche und private  Naturschutzmittel  

Bundesmittel Naturschutzgroßprojekte, Bundesprogramm Biologische Vielfalt, 

Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK),  

Nationales Naturerbe 

Landesmittel Personal, Maßnahmen auf den eigenen Flächen (insbesondere Wald, 

Meeresküste), Landesprogramme, nicht-staatliche Naturschutzeinrichtungen, 

Kofinanzierung von EU-Finanzierungsinstrumenten und 

Bundesprogrammen 

Mittel der Landkreise, 

Städte und Gemeinden 

Diverse 

Stiftungen und Verbände Landeseigene Naturschutzstiftungen oder andere Stiftungen 

(z. B. Deutsche Bundesstiftung Umwelt, Lotto-Stiftungen und im geringen 

Umfang kleinere regionale, private Stiftungen), eigene operationelle 

Arbeit/Projektdurchführung, Kofinanzierung von staatlichen und privaten 

Projekten 

Mittel von Nutzern in Einzelfällen Gebühren und Abgaben (z. B. Wasserentnahmegebühr, 

Abwasserabgabe, Fischerei- und Jagdabgabe)* 

Ehrenamt z. B. Überlassung von Fachdaten, Gebietsbetreuung oder 

Öffentlichkeitsarbeit 

Weitere 7. Rahmenprogramm für Forschung (FP7), öffentlich-private 

Finanzierungsmechanismen („public-private partnerships“), innovative 

Finanzierungsinstrumente 

* Hierzu zählen grundsätzlich auch Kompensationsmaßnahmen und Ersatzgeldzahlungen (sofern Maßnahmen über die 

Verpflichtungen der Länder zu Natura 2000 hinausgehen) bzw. Ökopunkte im Rahmen der Eingriffsregelung. Diese sind 

allerdings als „Reparaturmaßnahmen“ zu werten und gehen in der Praxis eher mit Nettoverlusten von Natur einher. 

Quelle: BMUB und BfN 2013, verändert und gekürzt 
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3.4 Weitere Finanzierungsansätze in 

Deutschland 

15. Neben den dargestellten Instrumenten gibt es 

eine Vielzahl weiterer Finanzierungsquellen auf ver-

schiedenen Ebenen, die in Umfang und Relevanz vari-

ieren (Tab. 1; BMUB und BfN 2013). National sind die 

öffentlichen Haushalte die wichtigsten Finanzierungs-

quellen – insbesondere diejenigen der Länder. Der 

Bund und die Länder verfügen über große Flächen (wie 

Wald, Truppenübungsplätze, Bergbaufolgelandschaf-

ten, Moore, Hochgebirge), die vielfältige Naturschutz-

leistungen erbringen. Die öffentlichen Haushalte finan-

zieren diese Naturschutzleistungen durch Übernahme 

der Maßnahmenkosten und Nutzungsverzichte. Zudem 

hat der Bund mit dem „Nationalen Naturerbe“ eine bei-

spielhafte Initiative ergriffen und 156.000 ha bundes-

eigene Flächen nicht privatisiert, sondern sie unentgelt-

lich an Länder, Naturschutzorganisationen oder Stif-

tungen zur dauerhaften naturschutzfachlichen Siche-

rung übertragen. Darüber hinaus leisten in Deutschland 

die Naturschutzverbände und Stiftungen sowie die 

ehrenamtlichen für den Naturschutz engagierten Bür-

gerinnen und Bürger einen wichtigen Beitrag. Diese 

Beiträge reichen von der Unterhaltung großer Gebiete 

über die Umweltbildung bis hin zur Erfassung von Be-

ständen und Arten. Ohne sie könnte vieles im Natur-

schutz nicht geleistet werden. Dies gilt insbesondere 

vor dem Hintergrund des in vielen Bundesländern seit 

Jahren stattfindenden Stellenabbaus der Naturschutz-

verwaltung, wo einer zunehmenden Aufgabenvielfalt 

und -komplexität ein Mangel an Personal gegenüber 

steht (SRU 2007; EBINGER 2011; KOTTWITZ 2015; 

VOLKERY 2008; BÖCHER 2016; BOGUMIL et al. 

2016; 2017). 

4 Defizite der bisherigen 

Naturschutzfinanzierung 

16. Die europäische Naturschutzpolitik konnte, 

trotz vieler Erfolge insbesondere im Artenschutz, den 

andauernden Verlust der Biodiversität nicht stoppen. 

Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Naturschutz-

förderung weder quantitativ ausreichend, noch zielge-

richtet genug stattfindet (KETTUNEN et al. 2017). 

Verschiedene Defizite in der Programmierung der 

Fonds und bei der Verwaltung der Mittel führen dazu, 

dass zu wenig Geld in den Naturschutz investiert wird 

und wissenschaftliche Erkenntnisse nicht immer ziel-

führend berücksichtigt werden. 

4.1 Unzureichende Finanzmittel 

Finanzierung wei t  unterha lb des Beda r fs  

17. Insgesamt ist von einer erheblichen Finanzie-

rungslücke für das Natura 2000-Netz und für weitere 

Naturschutzmaßnahmen auszugehen (Europäische 

Kommission 2011a). Insbesondere das dauerhafte 

Management und Monitoring sind unterfinanziert 

(KETTUNEN et al. 2011). Untersuchungen zu den 

Ausgaben und dem Finanzierungsbedarf von Natur-

schutzmaßnahmen, die auch Naturschutzziele jenseits 

von Natura 2000 in den Blick nehmen, existieren auf 

europäischer Ebene nicht. 

Unzure ichende Inanspruchnahme von 

Mit te ln 

18. Die verfügbaren Mittel sind nicht nur unzu-

reichend, sie werden zudem nicht vollständig abgeru-

fen (KETTUNEN et al. 2011; Europäischer 

Rechnungshof 2017). Der Europäische Rechnungshof 

stellt beispielsweise fest, dass die Mitgliedstaaten den 

EFRE nicht in allen Fällen als mögliches Instrument für 

die Förderung der Biodiversität betrachten und sein Po-

tenzial als Finanzierungsquelle für Natura 2000 nicht 

ausreichend erkannt haben (Europäischer 

Rechnungshof 2013). In der vergangenen Förder-

periode haben zwölf Mitgliedstaaten weniger als 0,2 % 

ihrer EFRE-Mittel direkt der Förderung der Biodiversi-

tät gewidmet, nur in Spanien und der Tschechischen 

Republik war der Anteil höher als 2 % (Europäischer 

Rechnungshof 2014). 

Unzure ichende Zweckbindung von Mitteln 

für  den Naturschutz  

19. Innerhalb der verschiedenen sektorbezogenen 

Finanzierungsprogramme werden keine Mittel für 

Natura 2000 zweckgebunden (Europäischer 

Rechnungshof 2017, S. 18). Dies führt dazu, dass Mit-

tel für verschiedene Zwecke eingesetzt werden können. 

Oftmals gewinnen dabei jene, für die sich starke 

Lobby-Interessen finden. Um eine Mindestausstattung 

des Naturschutzes sicherzustellen, sollten deshalb ge-

naue Anteile für den Naturschutz festgeschrieben 

werden (sog. earmarking). 

Unzure ichende Anreize für  Landnutzende  

20. Die Option Naturschutzmaßnahmen durch-

zuführen, steht in Konkurrenz zu Nutzungen, die aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht gewinnbringender sind. 

Gleichzeitig sind die Einkünfte von Landwirtinnen und 

Landwirten volatiler geworden. Die Volatilität der 

Preise für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse 

hat mit der weiteren Liberalisierung der Märkte (z. B. 

Milchmarkt) zugenommen. Zudem ist zu erwarten, 

dass Einkünfte aus der Biomasseproduktion für die 

Biogasproduktion zurückgehen werden (SRU 2015, 

Tz. 490). Die Akzeptanz von Naturschutzmaßnahmen 

durch Landnutzende ist daher stark von der Höhe der 

Prämien abhängig. Aufgrund der geringen finanziellen 

Ausstattung und der begrenzten Finanzierungszeit-

räume ist der Naturschutz gegenüber anderen Optionen 

für Landnutzende häufig nicht attraktiv (Tz. 7). Dies 

gilt insbesondere für Waldbesitzerinnen und Wald-

besitzer. Für diese werden im Vergleich zu Landwirtin-

nen und Landwirten weniger passende und in die lang-

fristige forstwirtschaftliche Produktion integrierbare 

Vertragsnaturschutzprogramme angeboten (BMUB 

2015b). 
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4.2 Defizite bei der Verwaltung 

Herausforderung Integra t ion  

21. Grundsätzlich stellt die Integration von Um-

weltaspekten in andere Politikbereiche immer eine Her-

ausforderung dar (SRU 2015, Tz. 575; 2012, Tz. 709–

712). Einerseits kann die Zuordnung von Naturschutz-

aufgaben in Ressorts mit anderen Zielsetzungen (Land-

wirtschaft, Wirtschaft, Fischerei) eine integrierte Sicht-

weise stärken, Synergieeffekte befördern und die Ab-

stimmung zwischen den verschiedenen Förderpolitiken 

verbessern. Andererseits kann Integration auch dazu 

führen, dass die Umwelt- und Naturschutzbelange an 

den Rand gedrängt werden (siehe übergreifend SRU 

2013a, Tz. 148). Zudem befinden sich in acht Bundes-

ländern Umwelt- und Naturschutz sowie Land- und 

Forstwirtschaft im selben Ressort. Hier ist ein intra-

ministerielles Austarieren von Interessen erforderlich. 

Bei der Naturschutzfinanzierung sehen SRU und WBW 

in Bezug auf den integrierten Ansatz große Defizite. So 

weist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, 

Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) in seinem priori-

tären Aktionsrahmen für die Zielerreichung und Um-

setzung vorrangiger Maßnahmen in Natura 2000-

Gebieten darauf hin, dass Naturschutzmaßnahmen 

(z. B. die Etablierung von Naturschutzberatungen) oder 

einzelbetriebliche Investitionsförderungen (z. B. der 

Bau von Ställen für Schafe für die Landschaftspflege) 

bislang kaum mit klassischen Förderinstrumenten in 

der Landwirtschaft vereint worden sind (BMUB und 

BfN 2013). Der Umweltministerrat der Europäischen 

Union fordert wegen solcher Defizite die Kommission 

auf, die Effektivität des integrierten Ansatzes zur 

Finanzierung von Biodiversitätsbelangen zu überprü-

fen (Rat der Europäischen Union 2015). 

Naturschutzverbände kritisieren, dass die für 

Natura 2000 verantwortlichen Umweltverwaltungen 

bei der Planung von operationellen Programmen und 

Entscheidungen über die Zuweisung von Mitteln im 

Rahmen verschiedener sektorspezifischer Fonds oft-

mals nicht ausreichend konsultiert oder einbezogen 

werden (NABU 2015). Grundsätzlich bleibt aber anzu-

merken, dass ohne mehr und angemessen ausgebildetes 

Personal für den behördlichen Naturschutz auf Landes-

ebene auch höhere Mittelzuweisungen nicht zum 

Erfolg führen werden. 

Hohe Kontro llanforderungen  

22. Insgesamt haben die Anforderungen der EU 

an den Nachweis der Kontrollierbarkeit von Maßnah-

men deutlich zugenommen (SMUL Sachsen 2015; 

DBV 2017). Häufig steht die Nachweisbarkeit einer 

Maßnahme im Vordergrund und nicht ihre Wirksam-

keit. Dabei gibt es Unterschiede zwischen abiotischen 

Maßnahmen („hellgrün“) und biotischen Maßnahmen 

(„dunkelgrün“) der GAP: Die sogenannten hellgrünen 

Maßnahmen zielen primär auf den Ressourcenschutz 

von Wasser und Boden ab und weniger auf Arten- und 

Biotopschutz. Beispiele hierfür sind Winterbegrünung, 

Fruchtartendiversifizierung oder Gülleschlepp-

schlauch-Verfahren (OPPERMANN et al. 2016). 

Sogenannte dunkelgrüne Maßnahmen (wie z. B. die 

Anlage von Ackerrandstreifen, die Umwandlung von 

Acker in extensives Grünland, Streuobst- und Hecken-

pflege, die Wiederbelebung alter Waldbewirtschaf-

tungsformen) können stärkere Effekte für die Erhaltung 

und Förderung der Biodiversität erreichen. Hellgrüne 

Maßnahmen sind häufig leichter zu kontrollieren als 

dunkelgrüne. 

Hoher  ad min is tra t iver  Aufwand  

23. Aus der Struktur der Naturschutzfinanzierung 

resultiert ein hoher administrativer Aufwand (siehe 

dazu insbesondere den kritischen Bericht des 

Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und 

Landwirtschaft zur Neuausrichtung der ELER-

Förderung 2015, SMUL Sachsen 2015). Das Zusam-

menwirken verschiedener Ressorts bzw. verschiedener 

Verwaltungen innerhalb eines Ressorts, verursacht ei-

nen hohen Abstimmungsbedarf, bei dem sich die Na-

turschutzinteressen nicht immer durchsetzen können. 

Oftmals sind aufgrund der Unübersichtlichkeit nicht 

alle Finanzierungsmöglichkeiten auf EU-Ebene be-

kannt. Zudem werden EU-Mittel teilweise nicht ge-

nutzt, da die Länder die nötige Kofinanzierung nicht 

bereitstellen. Bereits die Beantragung erfordert ver-

tiefte Kenntnisse, die aufgrund des Verwaltungsabbaus 

nicht mehr in allen Bundesländern hinreichend zur Ver-

fügung stehen (SRU 2007). Aufgrund des hohen Ver-

waltungsaufwandes und um mögliche Prüfverfahren 

und Rückzahlungen zu vermeiden, haben einige Bun-

desländer beispielsweise die ELER-Naturschutzfinan-

zierung von dunkelgrünen Maßnahmen bereits redu-

ziert bzw. ganz eingestellt. Diese Maßnahmen finanzie-

ren die Bundesländer teilweise selbst im Rahmen des 

Vertragsnaturschutzes (innovative Maßnahmen z. B. in 

Schleswig-Holstein, s. Europäischer Rechnungshof 

2017, S. 37). Der Fokus auf dem Nachweis der Kon-

trollierbarkeit trägt daher insgesamt zu einem Über-

gewicht von weniger wirksamen Maßnahmen bei: So 

entfielen im Jahr 2009 innerhalb der 2. Säule nur etwa 

7,6 % der Agrarförderung auf Agrarumwelt- und 

Klimaschutzmaßnahmen und 2,3 % auf für die Bio-

diversität hochwirksame Maßnahmen (OPPERMANN 

et al. 2016). 

Transparenz  der  Mitte lverwendung  

24. Von verschiedenen Rechnungshöfen wird kri-

tisiert, dass die Ausgaben für Biodiversität und 

Natura 2000 nicht ausreichend und nachvollziehbar do-

kumentiert werden (Europäischer Rechnungshof 2013; 

Landesrechnungshof Schleswig-Holstein 2016; 

Sächsischer Rechnungshof 2015; s. auch SMUL 

Sachsen 2015). Diese mangelnde Transparenz ist vor 

allem der Tatsache geschuldet, dass es bei der Finan-

zierung des Naturschutzes viele verschiedene Quellen 

und Zwecke gibt. Außerdem nehmen die Berichts- und 

Monitoringpflichten bereits übermäßig viel Zeit in An-

spruch (SMUL Sachsen 2015), sodass die Verwaltung 

mit den bestehenden Aufgaben überlastet ist. 
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Berei ts te l len von Mit te ln für  Berichts - und 

Monitor ingpfl ichten  

25. Zur Umsetzung der EU-Naturschutzricht-

linien ist die Datenerhebung unerlässlich. Die sich dar-

aus ergebenden Berichts- und Monitoringpflichten sind 

unweigerlich mit finanziellem Aufwand verbunden. 

Die Europäische Kommission geht aber davon aus, 

dass durch eine ineffiziente Umsetzung der Verpflich-

tungen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu-

sätzlich unnötige Kosten entstehen (Europäische 

Kommission 2016a). 

5 Neugestaltung der Finanzierung 

nach 2020 

26. Naturschutz ist eine mitgliedstaatenübergrei-

fende Aufgabe. Wie sich bereits aus Art. 8 der FFH-

Richtlinie ergibt, ist ein Handeln auf EU-Ebene gebo-

ten. Die EU muss einen wesentlichen Beitrag zur Fi-

nanzierung des Naturschutzes in den Mitgliedstaaten 

leisten. Ein erheblicher, wenn auch rückläufiger Anteil 

des EU-Haushalts fließt derzeit in landwirtschaftliche 

Subventionen. Seit Jahren wird versucht, die Agrarsub-

ventionen umweltfreundlicher auszugestalten und die 

Biodiversität in der Agrarlandschaft zu erhalten, so 

zum Beispiel bei der letzten Reform der GAP durch die 

Einführung des Greenings. Es bestehen ernsthafte 

Zweifel an dem ökologischen Nutzen insbesondere des 

Greenings, vor allem da die falschen Maßnahmen ge-

fördert werden (ENCA 2016; ROBINET 2016; 

Europäische Kommission 2017; HART et al. 2016). 

Nur wenige Mitgliedstaaten machen zum Beispiel von 

der Möglichkeit Gebrauch, den Einsatz von Pestiziden 

und Dünger in den ökologischen Vorrangflächen zu be-

schränken (Europäische Kommission 2016b, S. 19). 

Gleichzeitig fehlen an anderer Stelle Mittel für den 

Naturschutz. 

Neben der Notwendigkeit, auch weitere Schwächen – 

wie die Umsetzung von Maßnahmen und die Koordi-

nierung zwischen Behörden – zu adressieren, muss des-

halb die Finanzierung weiterentwickelt werden. Eine 

Neugestaltung sollte an einer Reihe von Kriterien ge-

messen werden, zu denen die nachfolgenden Überle-

gungen beitragen sollen. 

5.1 Grundvoraussetzungen 

Mit te lbedar f  

27. Zunächst sollte eine EU-weite Abschätzung 

des Finanzbedarfs für rechtliche Verpflichtungen erfol-

gen, insbesondere für die Umsetzung der beiden EU-

Naturschutzrichtlinien sowie der weiteren prioritären 

EU-Ziele zum Schutz der Biodiversität. Ein zentrales 

Planungsinstrument, analog zu den prioritären Aktions-

rahmen, könnte hierfür hilfreich sein. In einem nächs-

ten Schritt sollte auf EU-Ebene entschieden werden, 

welcher Anteil des Gesamtbedarfs aus EU-Mitteln ge-

deckt wird und wie hoch der Eigenanteil der Mitglied-

staaten sein soll. 

Ökologische Wirksamkeit  stärken  

28. Effektive Naturschutzmaßnahmen sind oft 

kleinräumig und in ihrer Umsetzung von lokalen Gege-

benheiten abhängig. Die Durchführung solcher klein-

räumiger Maßnahmen wird durch aufwendige Kon-

trollmechanismen erschwert. In Zukunft sollten 

Kontrollmechanismen so ausgestaltet werden, dass sie 

dunkelgrüne Maßnahmen nicht hemmen. Die Auswahl 

geeigneter Maßnahmen sollte dabei auf Kriterien basie-

ren, die unter anderem auf die ökologische Wirksam-

keit, die Anpassung an regionale Besonderheiten und 

Gestaltungsmöglichkeiten der Landnutzenden bei der 

Umsetzung fokussieren. 

Die Qualität von Naturschutzmaßnahmen muss auch 

daran gemessen werden, was durch sie faktisch erreicht 

wird. Eine europaweite Studie zeigt, dass ergebnis-

orientierte Honorierungssysteme unter bestimmten 

Voraussetzungen einen gezielten, leicht nachprüfbaren 

und kosteneffizienten Beitrag zum Biodiversitätsschutz 

leisten können (ALLEN et al. 2014). Wo dies möglich 

und sinnvoll ist, sollte daher der Fokus stärker auf eine 

ergebnisorientierte statt auf eine handlungsorientierte 

Honorierung von Maßnahmen gelegt werden (SRU 

2000, Tz. 1217; 2002, Tz. 205; RUSSI et al. 2016). 

Dies spielt auch im Zuge der in 2015 gestarteten Initia-

tive der EU „EU Budget Focused on Results“ (BFOR) 

eine Rolle, die auf eine Steigerung der Effektivität der 

EU-Ausgaben abzielt. Generell ist der ergebnisorien-

tierte Ansatz im Naturschutz noch vergleichsweise 

wenig etabliert, sodass bisher keine langfristigen, groß-

räumigen Erfahrungen vorliegen. Häufig wird er auch 

mit einer handlungsorientierten Honorierung kombi-

niert (handlungsorientierte Grundprämie plus ergebnis-

orientierte Anreizprämie). Sie haben das Potenzial, 

einen klareren Bezug zwischen Bezahlung und Leis-

tung für die Biodiversität zu schaffen, die „Produktion“ 

von Biodiversität zu einem Bestandteil der land- und 

forstwirtschaftlichen Praxis zu machen. 

Allerdings setzt dies Indikatoren voraus, mit denen sich 

Ergebnisse transparent, nachvollziehbar sowie an ihren 

Kosten messen und kontrollieren lassen und die sensi-

tiv gegenüber land- bzw. forstwirtschaftlicher Bewirt-

schaftung sind. Sie dürfen nicht wesentlich von Fakto-

ren beeinflusst werden, die außerhalb des Einfluss-

bereichs der Landnutzenden liegen. Bei der Ausgestal-

tung der Programme ist weiterhin zu berücksichtigen, 

dass sich die gewünschten Ergebnisse unter Umständen 

erst mit zeitlicher Verzögerung einstellen. Dies steht ei-

ner erfolgsorientierten Honorierung grundsätzlich nicht 

entgegen, sondern muss entsprechend bei der Ausge-

staltung und Laufzeit der Programme beachtet werden. 

Bestehende Ansätze sollten weiter evaluiert und die ge-

wonnenen Erkenntnisse Eingang in die entsprechenden 

Programme weiterer Mitgliedstaaten bzw. Bundes-

länder finden. 

Ferner sollte die Europäische Kommission Kern-

aspekte, die jeder Mitgliedstaat in seinen Programmen 

berücksichtigen muss und die über EU-Verordnungen 
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hinausgehen, bereits verpflichtend in den entsprechen-

den Fondsverordnungen festlegen. So sollten Maßnah-

men durch ein Ergebnismonitoring begleitet werden. 

Langfr ist ige Wirkung ermöglichen  

29. Zu berücksichtigen ist auch, dass viele Maß-

nahmen häufig einen langen Zeitraum benötigen, um 

eine hohe ökologische Wirksamkeit zu entfalten. Dies 

gilt insbesondere für durch langfristige Prozesse ge-

kennzeichnete Ökosysteme. Solche Maßnahmen soll-

ten daher über bestehende Förderperioden hinaus för-

derfähig sein. Dies schafft zudem Planungssicherheit 

für Landnutzende und stimuliert die Nachfrage nach 

solchen Programmen. Außerdem wird sichergestellt, 

dass Erreichtes nicht rückgängig gemacht wird. Förde-

rungszusagen über die Förderperiode hinaus zu erteilen 

ist durch vertragliche Regelungen auch grundsätzlich 

möglich, wie der Vergleich mit anderen Politikfeldern 

(Wohnungsbau etc.) zeigt. Diese Aspekte sind bei der 

Gestaltung der Maßnahmen und Verträge zu berück-

sichtigen. 

Bedeutung der  

Nichtregierungsorganisa t ionen  

30. In Deutschland wird die konkrete Umsetzung 

von Naturschutzmaßnahmen in Schutzgebieten oft 

durch Nichtregierungsorganisationen (NRO) unter-

stützt. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Land-

schaftspflegeverbände, Biologische Stationen, Lokale 

Aktionen sowie Natura 2000-Stationen. Diese Akteure 

verfügen, nicht zuletzt auch über die Einbindung durch 

die Landnutzer, über sehr gute Kenntnisse der örtlichen 

Situation. Sie übernehmen wichtige Aufgaben unter an-

derem in den Bereichen Planung, Vernetzung, Organi-

sation, Kommunikation, Management und Kontrolle. 

In der Regel erhalten sie auch eine Förderung durch die 

jeweilige Landesregierung. Diese Unterstützung sollte 

bedarfsgerecht ausgebaut werden. Auf lokaler Ebene 

leisten die in Umwelt- und Naturschutzverbänden orga-

nisierten Ehrenamtlichen mit zahlreichen Aktivitäten 

einen wichtigen Beitrag. 

5.2 Umverteilung von Agrarmitteln nach 

dem Prinzip „Öffentliche Gelder für 

öffentliche Güter“ 

31. Die GAP ist gegenwärtig das maßgebliche In-

strument zur Finanzierung der Biodiversitätsziele der 

EU in den Mitgliedstaaten. Vor diesem Hintergrund 

muss die Zukunft der Naturschutzfinanzierung im Zu-

sammenhang mit der derzeit geführten Diskussion über 

eine Reform der GAP diskutiert werden. Beides wiede-

rum ist abhängig vom mehrjährigen Finanzrahmen der 

EU. Im Jahr 2017 beginnen die Verhandlungen über die 

nächste Finanzierungsperiode ab 2021. 

Geringe Effekt iv i tät  des  Greenings  

32. Um den negativen Auswirkungen der Land-

wirtschaft auf Natur und Umwelt entgegenzuwirken, 

führte die EU 2015 das Greening im Rahmen der GAP 

ein. 30 % der Direktzahlungen der 1. Säule sind damit 

an Umweltleistungen wie Grünlanderhaltung, Flächen-

nutzung im Umweltinteresse (ökologische Vorrang-

flächen) und Anbaudiversifizierung gekoppelt. Die 

1. Säule der GAP umfasst gegenwärtig etwa 45 Mrd. 

Euro jährlich für die gesamte EU. Insbesondere die 

ökologischen Vorrangflächen sollen dazu beitragen, 

die Biodiversität zu schützen und zu verbessern. Erste 

Abschätzungen weisen darauf hin, dass sie keinen sig-

nifikanten Mehrwert für den Schutz der Biodiversität 

haben (ENCA 2016; ROBINET 2016; Europäische 

Kommission 2017; 2016b; HART et al. 2016; PE'ER 

et al. 2014; SRU 2016b, Kap. 6). So erfolgt die Umset-

zung von ökologischen Vorrangflächen in den Mit-

gliedstaaten bislang vorwiegend durch Maßnahmen, 

die zwar aus betriebswirtschaftlicher Sicht vorteilhaft 

sind, jedoch keine oder nur geringfügig positive Effekte 

für die Biodiversität haben. Dazu zählt zum Beispiel 

der Anbau von Zwischenfrüchten und Leguminosen 

(HART 2015; PE'ER et al. 2016; Deutscher Bundestag 

2016). Im Jahr 2015 wurden EU-weit auf weniger als 

einem Drittel (26,9 %) der ökologischen Vorrang-

flächen ökologisch hochwirksame Maßnahmen umge-

setzt (Europäische Kommission 2016b, S. 8). Das 

Greening in seiner bisherigen Ausgestaltung hat des-

halb kaum zu einer relevanten Zunahme ökologisch 

wertvoller Strukturen beigetragen, sondern häufig zu 

Mitnahmeeffekten geführt (PE'ER et al. 2016). 

Honorierung öffentl icher  Leis tungen  

33. Bereits in früheren Gutachten hat der SRU da-

für plädiert, öffentliche Gelder nur noch für die Bereit-

stellung, den Schutz und die Pflege öffentlicher Güter 

einzusetzen. Dazu zählt neben dem Natur- und Um-

weltschutz auch die Bereitstellung einer abwechslungs-

reichen, ökologisch wertvollen Kulturlandschaft (SRU 

2009; 2013b). Der SRU hat schon 2013 auf die gesell-

schaftlichen Legitimationsprobleme der 1. Säule hin-

gewiesen (SRU 2013b) und sich dafür ausgesprochen, 

die aus der Reduzierung der Direktzahlungen freiwer-

denden Mittel für eine Aufstockung der Agrarumwelt- 

und Klimaschutzmaßnahmen der 2. Säule zu nutzen 

(SRU 2009). 

Schon in der laufenden Förderperiode ist eine Stärkung 

der Gemeinwohlleistungen der GAP möglich, wenn die 

Mitgliedstaaten 15 % der Mittel der 1. Säule in die 

2. Säule umschichten. Würde Deutschland vollumfäng-

lich Mittel umschichten (derzeit 4,5 %, Tz. 11), würden 

die verfügbaren Mittel von etwa 1,35 Mrd. Euro jähr-

lich auf etwa 1,85 Mrd. erhöht werden. Diese Stärkung 

des ELER wäre ein Schritt dahin, öffentliche Gelder für 

öffentliche Güter einzusetzen und es könnten bereits 

kurzfristig mehr Gelder für den Naturschutz verfügbar 

gemacht werden. 

Mehrwert  für  di e  Landnutzenden  

34. Mit der Stärkung eines gemeinwohlorientier-

ten Einsatzes öffentlicher Gelder eröffnen sich auch 

Chancen für Landnutzende. Der Staat würde den Land-

nutzern eine höhere Wertschätzung für das „Produkt“ 

Naturschutz vermitteln (SRU 2009). Insbesondere in 
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benachteiligten Regionen bietet eine stärkere Honorie-

rung des öffentlichen Gutes „Naturschutz“ aus betrieb-

licher Perspektive Alternativen. Der SRU hat sich mit 

der Frage der WTO-Konformität einer Unterstützung 

von Naturschutzmaßnahmen in seiner Stellungnahme 

für eine zeitgemäße Gemeinsame Agrarpolitik ausei-

nandergesetzt (SRU 2009, Tz. 34 ff.). Dabei hat er da-

für plädiert, Mittel für den Erhalt der Kulturlandschaft 

als „Landschaftspflegemittel“ zur Verfügung zu stel-

len, in der Überzeugung, dass sich diese Lösung WTO-

konform ausgestalten lässt. Unabhängig davon bietet 

der Einsatz von öffentlichen Geldern für öffentliche 

Güter auch Möglichkeiten zur Diversifikation insbe-

sondere für Landnutzende, die von volatilen Einkom-

men betroffen sind (Tz. 20).  

Vol lzug des Ordnungsrechts  

35. Auch auf intensiv genutzten landwirtschaft-

lichen Gunststandorten, die ihre Produktion nicht auf 

die Bereitstellung öffentlicher Güter ausrichten, müs-

sen Mindestanforderungen des Umwelt- und Natur-

schutzes erfüllt werden (SRU 2009). Hier sind keine 

Anreizsysteme erforderlich, sondern ein wirksamer 

Vollzug des Ordnungsrechts. Dabei sind klare, an-

spruchsvolle und vollziehbare Regelungen wichtig. 

Dies ist derzeit nicht hinreichend gegeben. Im Rahmen 

einer reformierten GAP muss der Rechtsbegriff der 

„guten fachlichen Praxis“ – also die Standards, die 

Landwirtinnen und Landwirte zwingend und ohne Ent-

schädigung einhalten müssen – präzisiert und an-

spruchsvoller ausgestaltet werden (SRU 2015, 

Tz. 409 ff.). 

5.3 Möglichkeiten der Neugestaltung 

der künftigen EU-

Naturschutzfinanzierung nach 2020 

36. Um den aufgezeigten dramatischen Verlust an 

Biodiversität aufzuhalten, ist eine effektivere und effi-

zientere Ausgestaltung der EU-Naturschutzfinanzie-

rung notwendig (KETTUNEN et al. 2017). Eine unver-

änderte Beibehaltung der gegenwärtigen Finanzierung 

ist aus Sicht von SRU und WBW keinesfalls zu emp-

fehlen, da sie zum weiteren Verlust unserer Lebens-

grundlagen führen würde. 

SRU und WBW sehen grundsätzlich zwei Handlungs-

möglichkeiten. Zum einen könnte ein eigenständiges 

EU-Finanzierungsinstrument für den Naturschutz ge-

schaffen werden (s. Abschn. 5.3.1). Dies wird derzeit 

auf nationaler, aber auch auf europäischer Ebene von 

verschiedenen Akteuren aus Politik, Verbänden und 

Wissenschaft gefordert (PECHAN 2016; BMUB 

2015b; EWSA 2016; BBN 2016; DBV 2015; KATI 

et al. 2015). Zum anderen könnte der bisherige inte-

grierte Finanzierungsansatz weiterentwickelt und 

Naturschutzbelange in der 2. Säule der GAP gestärkt 

werden (Europäisches Parlament 2016; s. 

Abschn. 5.3.2). 

5.3.1 Ein eigenständiger EU-Naturschutzfonds 

37. SRU und WBW sprechen sich als wünschens-

werte Variante nach 2020 für einen EU-Naturschutz-

fonds aus. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Die 

Naturschutzziele würden nicht länger mit anderen 

politischen Prioritäten konkurrieren und könnten dem-

entsprechend besser durchgesetzt werden. Die 

Wirksamkeit für die Biodiversität würde sich durch die 

zielgerichtete Ausrichtung eines Fonds auf Natur-

schutzbelange sehr wahrscheinlich erhöhen. Durch 

einen eigenen Fonds könnte außerdem die Nachvoll-

ziehbarkeit der Mittelverwendung erleichtert werden, 

weil es nicht mehr viele verschiedene, sondern nur eine 

EU-Finanzierungsquelle gäbe. Gegen einen Natur-

schutzfonds werden indes auch Argumente vorge-

bracht. Ein eigener Naturschutzfonds könne bei seiner 

Einrichtung in der Phase des Aufbaus und der Umstruk-

turierung – zumindest vorübergehend – mit einem 

hohen Verwaltungsaufwand verbunden sein. Aller-

dings ist anzunehmen, dass dieser später abnehmen 

wird, weil der hohe Abstimmungsbedarf zwischen den 

verschiedenen Ressorts bzw. verschiedenen Verwal-

tungen innerhalb eines Ressorts entfiele (Tz. 23). Dar-

über hinaus wird eingewandt, ein Naturschutzfonds 

könne Landnutzende zunächst nicht so stark 

ansprechen, wohingegen eine Stärkung der 2. Säule die 

Akzeptanz direkt erhöhen würde. Das unstrittige Ziel 

der Politikintegration sollte jedoch nicht gegen einen 

eigenen Naturschutzfonds vorgebracht werden. Die 

Integration von Umweltbelangen nach Art. 11 AEUV 

zielt darauf ab, die Erfordernisse des Umweltschutzes 

bei der Festlegung und Durchführung der Unions-

politiken und -maßnahmen einzubeziehen. Dies ist im 

Rahmen der GAP weiterhin möglich und nötig, zum 

Beispiel über Cross-Compliance. Daraus lässt sich aber 

nicht schließen, dass eigene Finanzierungsinstrumente 

unerwünscht oder gar unzulässig sind. 

Mit einem eigenen, unabhängigen Naturschutzfonds 

ließe sich die Förderung auf Naturschutzbelange aus-

richten, ohne dass diese im Wettbewerb mit der Finan-

zierung anderer europäischer Ziele aus demselben 

Programm stehen würde (vgl. NOTARO 2016; 

KETTUNEN et al. 2017). Eine Bündelung in einem In-

strument würde zu einer generellen Stärkung des 

Naturschutzes, insbesondere in der politischen, aber 

auch in der öffentlichen Wahrnehmung führen. 

Vor diesem Hintergrund sprach sich das BMUB bereits 

in seiner Naturschutz-Offensive 2020 zur Umsetzung 

der Biodiversitätsstrategie dafür aus, mindestens ein 

Drittel der Mittel der 1. Säule der GAP in einen EU-

Naturschutzfonds umzuschichten (BMUB 2015b). 

Dies entspricht den derzeitigen Zahlungen für das 

Greening und hätte durch die alleinige Ausrichtung auf 

Naturschutzziele bessere Aussichten auf positive 

Effekte für den Biodiversitätsschutz (ebd.). Die Vor-

schläge deutscher Umweltverbände für die finanzielle 

Ausstattung eines Naturschutzfonds bewegen sich im 

selben Rahmen (12 bis 15 Mrd. Euro jährlich bei einer 

Förderquote von mindestens 75 %; NABU 2015; BBN 

2016). 
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Durch den neuen Naturschutzfonds sollten auch finan-

zielle Anreize für Landnutzende geschaffen werden, 

um Naturschutz als alternatives Geschäftsfeld zukünf-

tig attraktiver zu machen. Eine Anreizkomponente 

würde durch die Schaffung eines eigenen Fonds WTO-

rechtlich erleichtert werden (Tz. 34). Dies gilt auch für 

die Förderung von Naturschutzmaßnahmen in 

Wäldern, die bisher eher eine untergeordnete Rolle ge-

spielt hat. Beratungs- und Betreuungsangebote in die-

sem Bereich sollten gestärkt werden. Die Vermittlung 

zwischen Landnutzenden und Naturschutz kann den 

Erfolg von Vertragsnaturschutz häufig verbessern. Die 

Finanzierung sollte von einer Erfolgskontrolle der 

Maßnahmen begleitet werden. Dies setzt zielgenaue 

Indikatoren voraus, die ein Monitoring der Ergebnisse 

ermöglichen. 

Klare Zuordnung der  Förderungswürdigkei t  

38. Wesentlich für die adäquate Mittelausstattung 

eines neuen Naturschutzförderinstrumentes ist eine 

klare Festlegung, welche Belange über dieses Instru-

ment gefördert werden sollen. Maßnahmen, die andere 

Ziele verfolgen, sollten nur soweit finanziert werden, 

wie sie relevante naturschutzfachliche Auswirkungen 

haben. Ähnliches gilt auch für den Gewässer- und Kli-

maschutz, die vielfach auch Synergien mit dem Natur-

schutz aufweisen (z. B. Maßnahmen zur Umsetzung 

der Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG und der 

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie 2008/56/EG). An-

gesichts der großen Herausforderungen, die mit der 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der Mee-

resstrategie-Rahmenrichtlinie verbunden sind, mit zum 

Teil ähnlichen Finanzierungsherausforderungen, soll-

ten Überlegungen angestellt werden, wie der Gewäs-

serschutz besser finanziert werden kann. 

Klärungsbedürftig ist außerdem die Finanzierung des 

auf EU-Ebene diskutierten „Netzwerk Grüne Infra-

struktur“ (Trans-European Network for Green Infra-

structure, TEN-G). Grüne Infrastruktur umfasst ein 

breites Spektrum an natürlichen und künstlichen grü-

nen Elementen wie Naturschutzgebiete, land- oder 

forstwirtschaftliche Flächen mit hohem Naturwert, 

Alleen, bachbegleitende Gehölze, Hecken, Fisch-

treppen, aber auch städtische Elemente wie Straßen-

bäume oder Schrebergärten. Natura 2000-Gebiete stel-

len eine wesentliche Komponente des Netzwerks dar 

(Trinomics 2016). Eine Einbettung in das TEN-G böte 

die Chance die Vernetzung zwischen den Natura 2000-

Gebieten zu stärken und damit einen Beitrag zu ihrer 

Entwicklung zu leisten. Aufgrund der naturschutzfach-

lichen Relevanz von TEN-G und aufgrund des wesent-

lichen Beitrags von Schutzgebieten erscheint eine 

Finanzierung eines solchen dem Biotopverbund die-

nenden Netzwerks durch einen EU-Naturschutzfonds 

sinnvoll. Dies muss jedoch bei der finanziellen Ausstat-

tung des Fonds berücksichtigt werden. 

Programmverantwor tung  

39. Ein EU-Naturschutzfonds wäre in einem 

Mehrebenensystem verankert, das heißt, dass er ge-

meinsam von der EU, den Mitgliedstaaten und Bundes-

ländern verwaltet werden muss. Nach Ansicht von SRU 

und WBW ist es dabei wichtig, dass die Zuständigkeit 

für den Fonds auf allen diesen Ebenen bei der jeweili-

gen Umwelt- und Naturschutzbehörden liegt. Insbeson-

dere die Verantwortung für die Programmierung muss 

bei der Umwelt- und Naturschutzverwaltung liegen. 

Die neuen Aufgaben erfordern aber mehr personelle 

Ressourcen für die Naturschutzverwaltung, was in den 

Landesverwaltungen seinen Niederschlag finden muss. 

Auch wenn dem Naturschutz ein eigener Fonds zur 

Verfügung stünde, ist auf Politikkohärenz zu achten. 

Die Landnutzenden müssen deshalb weiterhin Natur-

schutzbelange bei der Bewirtschaftung ihrer Flächen 

einbeziehen. Sie blieben auch Hauptempfänger der 

Mittel. Ein Naturschutzfonds würde aber – wie vov 

SRU und WBW gefordert – diejenigen Nutzer, die 

öffentliche Güter bereitstellen, stärker unterstützen als 

bisher (s. Kap. 5.2). Darüber hinaus sollte das LIFE-

Programm zur Förderung einzelner, innovativer Pro-

jekte weiterhin erhalten bleiben (Tz. 14). 

5.3.2 Alternativ: Stärkung des ELER 

40. Im Rahmen der gegenwärtigen Diskussion 

zum EU-Finanzrahmen nach 2020 wird auch die Wei-

terentwicklung des bisherigen Integrationsansatzes zur 

Finanzierung von Naturschutzmaßnahmen diskutiert. 

Sollte sich ein eigenständiger Naturschutzfonds zumin-

dest mittelfristig nicht als durchsetzbar erweisen, muss 

eine Weiterentwicklung des ELER zu einem Fonds für 

ländliche Räume und Naturschutz erfolgen. In diesem 

sollten sämtliche Naturschutzmaßnahmen gebündelt 

werden. Hierfür sollten die Mittel für eine quantitativ 

und qualitativ verbesserte EU-Naturschutzfinanzierung 

durch eine Umverteilung von Geldern der 1. Säule der 

Agrarpolitik bereitgestellt werden. Aufgrund der kom-

plexen Konstellation von Zuständigkeiten und Kompe-

tenzen sollten für eine effiziente Gestaltung dieses 

Fonds jene Behörden mit der Verwaltung betraut wer-

den, die ihm inhaltlich am nächsten stehen (Landwirt-

schafts- und Forst- sowie Naturschutzbehörden). Die in 

Kapitel 5.1 genannten Grundvoraussetzungen müssen 

sich in einer solchen gestärkten 2. Säule wiederfinden. 

Im weiterentwickelten ELER sollte dann auf EU-Ebene 

ein Mindestbudgetanteil für Naturschutz festgelegt 

werden, der dem Bedarf für die Umsetzung der EU-

Naturschutzrichtlinien und weiterer prioritärer europä-

ischer Naturschutzziele gerecht wird. Die ELER-

Verordnung muss außerdem verbindliche Ziele und ei-

gene Indikatoren für den Biodiversitätsschutz enthal-

ten. Grundsätzlich muss nach Auffassung von SRU und 

WBW eine weiterentwickelte integrierte Finanzierung 

des Naturschutzes durch die Umwelt- und Naturschutz-

verwaltung in Absprache mit den Landwirtschafts- und 

Forstverwaltungen auf allen Ebenen gesteuert werden. 

Hierfür würden beispielsweise Programmteile, die dem 

Naturschutz zugeordnet sind, auch der Naturschutz-

verwaltung unterstehen (NABU 2015). 
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6 Handlungsempfehlungen 

41. SRU und WBW halten einen neuen, eigen-

ständigen EU-Naturschutzfonds, in dem alle natur-

schutzbezogenen Fördermaßnahmen gebündelt wer-

den, grundsätzlich für vorteilhaft. Angesichts des 

zunehmenden Handlungsdrucks für einen verbesserten 

Biodiversitätsschutz sollte die Naturschutzfinanzierung 

aus dem System der Agrarförderung herausgelöst und 

durch ein eigenes Instrument gestärkt werden. Damit 

ließe sich die Förderung explizit auf Naturschutz-

belange ausrichten, ohne dabei mit anderen europäi-

schen Zielen um die Mittel zu konkurrieren. 

Wenn die Schaffung eines eigenen Naturschutzfonds 

zumindest mittelfristig politisch nicht durchsetzbar ist, 

so sollte alternativ der Naturschutz über die Weiterent-

wicklung der 2. Säule nach 2020 gestärkt werden. Hier-

für sollte im ELER ein Mindestbudgetanteil für Natur-

schutz festgelegt werden, der dem Finanzbedarf für die 

Umsetzung der EU-Naturschutzrichtlinien und weiterer 

europäischer Naturschutzziele entspricht. Die ELER-

Verordnung muss dann außerdem um verbindliche 

Ziele und eigene Indikatoren für den Biodiversitäts-

schutz ergänzt werden. Grundsätzlich muss nach 

Auffassung von SRU und WBW eine weiterent-

wickelte integrierte Finanzierung des Naturschutzes 

durch die Umwelt- und Naturschutzverwaltung auf 

allen Ebenen gesteuert werden.  

42. Würde ein eigener Naturschutzfonds geschaf-

fen, sollten auf europäischer Ebene die Förderziele ge-

genüber der GAP (insbesondere dem ELER) aber auch 

anderen Finanzierungsinstrumenten wie dem EFRE 

und LIFE abgegrenzt werden. Diese klare Zuordnung 

von Förderzielen ist auch wichtig, um eine ausrei-

chende Ausstattung mit Mitteln zu gewährleisten. Kon-

zeptionell muss von der Europäischen Kommission und 

den Mitgliedstaaten sichergestellt werden, dass auf der 

einen Seite den naturschutzfachlichen Anforderungen 

Genüge getan wird. Auch der Bezug eines Naturschutz-

fonds zum Gewässerschutz muss geklärt werden. An-

gesichts der großen Herausforderungen, die mit der 

Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und der 

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie verbunden sind, 

sollte mittelfristig auch über die bessere Finanzierung 

des Gewässerschutzes nachgedacht werden. 

Die bürokratischen Hürden für die Landnutzenden dür-

fen nicht so hoch sein, dass die Programme nicht ange-

nommen werden. Essenziell ist die hinreichende Aus-

stattung mit Personalressourcen auf allen Ebenen – von 

der Europäischen Kommission bis in die Länderver-

waltungen.  

Für die Ausgestaltung eines EU-Naturschutzfonds soll-

ten nachfolgende Handlungsempfehlungen einbezogen 

werden. 

Einsatz ö ffentl icher  Mit tel  s tärker  an 

na turschutzfachl ichen Erfordernissen 

ausr ichten  

43. Die Finanzierung biotischer („dunkelgrüner“) 

Maßnahmen sollte gestärkt werden. Insgesamt sollte 

die Förderwürdigkeit von Maßnahmen stärker an der 

ökologischen Wirksamkeit als an der Kontrollierbar-

keit ausgerichtet werden. Vor diesem Hintergrund soll-

ten auch die bestehenden Ansätze zur ergebnisorien-

tierten Honorierung evaluiert werden und die Bundes-

länder sollten die gewonnenen Erkenntnisse in die ent-

sprechenden Programme einfließen lassen (Tz. 28). 

Grundsätzlich sollte es bei der Honorierung öffent-

licher Leistungen auf die Art und den Umfang der Leis-

tungen ankommen und nicht darauf, wer sie erbringt. 

Anreize für  La ndnutzende schaffen  

44. Ein eigener Fonds sollte genutzt werden, um 

den Naturschutz als alternatives Geschäftsfeld für 

Landnutzende zukünftig attraktiver zu machen. Dazu 

sollte die Europäische Kommission eine Anreizkompo-

nente in die Förderung einführen, die über die reine 

„Entschädigung entgangener Gewinne“ hinausgeht. 

Die Schaffung eines Naturschutzfonds würde diese 

WTO-rechtlich ermöglichen, wenn dieser entsprechend 

den Vorschlägen des SRU (2009) ausgestaltet würde 

(Tz. 34). 

Ante i l  der  EU-Mit te l  am Gesamtbedar f  

ermi tte ln  

45. Auf europäischer Ebene muss politisch geklärt 

werden, welcher Anteil am Gesamtbedarf der Natur-

schutzfinanzierung durch EU-Mittel und welcher An-

teil durch Eigenanteile der Mitgliedstaaten gedeckt 

werden soll. Dabei sollte auch – soweit möglich – die 

Kofinanzierung von Personalkosten, des Monitorings 

und des Ankaufs von Land durch die EU erfolgen. 

Datengrundlage verbessern  

46. Als Grundlage muss die derzeitige Bilanzie-

rung aller Mittel, die zur Erreichung von europäischen 

Naturschutzzielen benötigt werden, verbessert, erleich-

tert und möglichst vervollständigt werden. Dies gilt auf 

europäischer, nationaler und Länderebene. Dabei ist ein 

Bottom-up-Ansatz wünschenswert, der für jeden Mit-

gliedstaat sowohl den Bedarf, als auch die vorhandenen 

Mittel auf den verschiedenen Ebenen möglichst voll-

ständig erfasst. Bisherige Forderungen zum Umfang ei-

nes Fonds verfolgen allerdings eher einen Top-down-

Ansatz. Für Deutschland kann die Schätzung der 

LANA ein wichtiger Ausgangspunkt für eine solche 

Bilanzierung sein. 

Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen  

durch nicht -staat l iche Akteure unters tützen  

47. Die konkrete Umsetzung von Maßnahmen in 

Schutzgebieten wird häufig durch die Arbeit von NRO 

wie Landschaftspflegeverbänden, Biologischen Statio-

nen, Lokalen Aktionen oder Natura 2000-Stationen un-

terstützt. Diese Akteure verfügen über sehr gute Kennt-

nisse der lokalen Situation und übernehmen wichtige 

Aufgaben unter anderem bei der Betreuung der Ge-

biete. Überdies sind Naturschutzmaßnahmen oft erfolg-

reicher, wenn Landnutzende und NRO fachlich gut ko-

operieren. Insbesondere die Länder sollten daher 

Naturschutzmittel einsetzen, um diese Unterstützung 
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bedarfsgerecht auszubauen. Darüber hinaus sollte die 

ehrenamtliche Arbeit von Umwelt- und Naturschutz-

verbänden unterstützt werden. 

Im laufenden Haushalt  Gelder  aus der  1 .  in 

die  2 .  Säule umschichten  

48. Unabhängig von der Finanzierung des Natur-

schutzes post-2020 sollte die Bunderegierung den mög-

lichen Spielraum in der GAP vollumfänglich nutzen 

und für die Jahre 2019 und 2020 15 % der Gelder von 

der 1. in die 2. Säule umschichten (SRU 2013b). Diese 

Stärkung des ELER wäre ein Schritt, öffentliche Gelder 

für öffentliche Güter einzusetzen. So könnten bereits 

kurzfristig mehr Gelder für den Naturschutz verfügbar 

gemacht werden. 

SRU und WBW ermutigen die Bundesregierung aus-

drücklich, ihre Vorreiterrolle weiter auszubauen und 

sich bei der Europäischen Kommission und den ande-

ren Mitgliedstaaten für ein eigenes Naturschutzfinan-

zierungsinstrument einzusetzen. Außerdem sollte die 

Bundesregierung den Dialog hierzu mit den Bundes-

ländern sowie mit gesellschaftlichen Gruppen auf nati-

onaler und europäischer Ebene fortsetzen. 
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